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(2) Dem Erben, der nicht zu dem unter § 1 genannten Per
sonenkreis gehört, kann durch den Bat des Kreises das Nut
zungsrecht am Bodenreformgrundstück in dem im § 3 Abs. 1 
genannten Umfang eingeräumt werden, wenn er bereits in 
dem zum Bodenreformgrundstück gehörenden Wohnhaus 
wohnt oder ihm im Rahmen der Wohnraumlenkung die Woh
nungszuweisung dafür erteilt werden kann.

(3) Sind die Voraussetzungen für die Übertragung des Nut
zungsrechts am Bodenreformgrundstück nicht gegeben, ist 
das Bodenreformgrundstück in den staatlichen Bodenfonds 
- zurückzuführen.

§5

Zur Befriedigung von Wohnbedürfnissen durch Nutzung, 
Um- und Ausbau vorhandener Bodenreformgebäude, für die 
sich kein Bewerber aus dem unter § 1 genannten Personen
kreis findet, können bisherige Bodenreformgebäude, nachdem 
die Bodenreformgrundstücke bzw. die betreffenden Grund
stücksteile in den staatlichen Bodenfonds zurückgeführt wur
den, entsprechend den Rechtsvorschriften über den Verkauf 
volkseigener Eigenheime an Bürger veräußert werden.

§ 6

(1) Beim Besitzwechsel erstattet der Übernehmende des 
Bodenreformgrundstücks dem Abgebenden den durch per
sönliche Aufwendungen geschaffenen Wertzuwachs. Davon 
sind Wertminderungen, die über die normalen Abschreibun
gen hinaus an einzelnen Gebäuden und Anlagen oder Teilen 
davon in der Zeit der Nutzung durch den Abgebenden ein
getreten sind, abzuziehen. Die Höhe des Wertzuwachses wird 
vom Rat des Kreises festgelegt.

(2) Für die Erstattung des Wertzuwachses können von der 
Bank für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft der 
DDR Kredite gewährt werden.

(3) Besitzern von Bodenreformgrundstücken, die zur Durch
führung eines Verkaufs entsprechend § 5 das Bodenreform
grundstück in den staatlichen Bodenfonds zurückführen, steht 
die Erstattung des Wertzuwachses aus den Einnahmen des 
Verkaufs des Gebäudes zu. Aus den Einnahmen des Verkaufs 
sind v.orrangig bestehende Kredite abzulösen.

(4) Werden Bodenreformgrundstücke nicht an Erben über
tragen, stehen diesen die Rechte entsprechend den Absätzen 
1 und 3 zu, wenn sie innerhalb eines Jahres einen geeigneten 
Bewerber für das Bodenreformgrundstück benennen bzw. sich 
in dieser Zeit anderweitig ein Bewerber findet und der Be
sitzwechsel oder Verkauf entsprechend § 5 zustande kommt. 
Der Rat des Kreises kann diese Frist verlängern.

§7

(1) Der vorgesehene Besitzwechsel ist — sofern Kredite auf 
dem Grundstück vorhanden sind — der Bank für Landwirt
schaft und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR (durch den Ab
gebenden mitzuteilen. Bei einem Verkauf entsprechend § 5 
erfolgt die .Mitteilung durch den Rat der Stadt oder der Ge
meinde, ln dessen Bereich das Grundstück liegt.

(2) Der Übernehmende eines Bodenreformgrundstücks ist 
verpflichtet, bestehende Kredite bis zur Höhe des Zeitwertes 
des Grundstücks zu übernehmen. Übersteigen die bestehenden 
Kredite den Zeitwert des Grundstücks, bleibt für die Tilgung 
des den Zeitwert übersteigenden Teils der Kredite einschließ
lich der Zinsen der Abgebende verantwortlich. Bei einer ge
sonderten Vergabe von Wirtschaftsgebäuden für den Um- und 
Ausbau gemäß § 3 Abs. 2 ist unter Mitwirkung der Bank für 
Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR eine 
Aufteilung der bestehenden Kredite vorzunehmen.

§ 8

Besitzer von Bodenreformgrundstücken und Kleinstflächen 
aus der Bodenreform, denen die ordnungsgemäße Bewirt

schaftung ihres Grundstücks nicht mehr möglich ist, können 
beim Rat des Kreises die Rückführung in den staatlichen 
Bodenfonds beantragen. Das Nutzungsrecht für Gebäude und 
Anlagen kann dabei unberührt bleiben.

§9

Besitzern von Bodenreformgrundstücken und Kleinst
flächen aus der Bodenreform, die das Grundstück nicht ent
sprechend den Grundsätzen der sozialistischen Bodenpolitik 
nutzen oder die Werterhaltung gröblich vernachlässigen, kann 
vom Rat des Kreises die Auflage zur Vornahme eines Besitz
wechsels erteilt oder das Bodenreformgrundstück entzogen 
werden.

§10

(1) Gegen Entscheidungen des Rates des Kreises gemäß § 2, 
§ 6 Abs. 1 und § 9 kann Beschwerde eingelegt werden. Der von 
der Entscheidung Betroffene ist darüber zu belehren, daß er 
Beschwerde einlegen kann.

(2) Die Beschwerde ist schriftlich oder mündlich unter An
gabe der Gründe innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach 
Zugang oder Bekanntgabe der Entscheidung bei dem Rat des 
Kreises einzulegen, der die Entscheidung getroffen hat.

(3) Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(4) Über die Beschwerde ist innerhalb von 4 Wochen nach 

ihrem Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht 
oder nicht in vollem Umfang stattgegeben, ist sie innerhalb 
dieser Frist vom Rat des Kreises dem Rat des Bezirkes zur 
Entscheidung zuzuleiten. Der Einreicher der Beschwerde ist 
davon zu informieren. Der Rat des Bezirkes hat iiftierhalb 
weiterer 4 Wochen endgültig zu entscheiden.

(5) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung innerhalb 
der Frist nicht getroffen werden, ist rechtzeitig ein Zwischen
bescheid unter Angabe der Gründe sowie des voraussichtlichen 
Abschlußtermins zu geben.

(6) Entscheidungen über Beschwerden haben schriftlich zu 
ergehen, sind zu begründen und den Einreichern der Be
schwerden auszuhäudigen oder zuzusenden.

§11

Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister für Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft im Einvernehmen mit 
den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane.

§12

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1975 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— Verordnung vom 21. Juni 1951 über die Auseinanderset

zung bei Besitzwechsel von Bauernwirtschaften aus der 
Bodenreform (GBL Nr' 78 S. 629);

— Verordnung vom 23. August 1956 zur Änderung der Ver
ordnung über die Auseinandersetzung bei Besitzwechsel 
von Bauernwirtschaften aus der Bodenreform (GBl. I 
Nr. 77 S. 685).

Berlin, den 7. August 1975

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik
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Vorsitzender
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